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Zl.: GR-4-2022 Sonnberg i.M., am 16.12.2022 
 

K UN D M A C H U N G 
 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnberg i.M. hat in seiner Sitzung am  

15. Dezember 2022 folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Nach dem Verzicht von Bernhard Moser-Grünauer auf sein Gemeinderatsmandat 

wurde von der SPÖ in Fraktionswahl Herbert Peil als Obmann des Ausschusses für 
Kulturangelegenheiten sowie örtliche Umweltfragen gewählt. 

2. Nach Einholung der Stellungnahmen der einzelnen Fachdienststellen für die 
Flächenwidmungsplanänderung Nr. 28 und die Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes Nr. 12 wird das Verfahren eingestellt.  

3. Der Grundsatzbeschluss für die Neuerlassung des Bebauungsplanes Nr. 10 
„Betriebsbaugebiet“ bei gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen Bebauungsplanes Nr. 
4.3 im Bereich der Gewerbezeile wird gefasst. 

4. Ebenso wird der Grundsatzbeschluss für die Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 6 im 
Bereich Gewerbezeile gefasst. Im Bereich des Grenzbaches soll eine minimale Fläche 
des ausgewiesenen Grünzuges umgewidmet werden. 

5. Der Sportunion wird eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro gewährt. 
6. Die Förderung des Semestertickets wird auf das Klimaticket ausgeweitet. 

✓ Die Gemeinde Sonnberg i.M. übernimmt die Hälfte der Kosten des 
Semestertickets oder des Klimatickets am Studien-/Hochschulort, maximal aber 
€ 75,- je Semester. 

✓ Das Förderansuchen ist im laufenden Semester zu stellen. Eine Förderung eines 
bereits absolvierten/abgelaufenen Semesters ist nicht möglich. 

✓ Die Förderung wird nur jenen Studierenden gewährt, die ihren Hauptwohnsitz in 
Sonnberg i.M. haben. Der Hauptwohnsitz muss für die gesamte Dauer jenes 
Semesters, für das die Förderung beantragt wird, aufrecht sein. 

✓ Die Förderung wird je Studien-Semester gewährt. Sie ist an die Gewährung der 

Familienbeihilfe gebunden. 

✓ Dem Förderansuchen sind folgende Unterlagen beizufügen: 

Inskriptionsbestätigung, Kopie des Semestertickets oder des Klimatickets, 

Nachweis für Familienbeihilfe 

✓ Die Förderung wird am Ende des Semesters überwiesen, für das der Antrag 

gestellt wurde. 

7. Der Prüfbericht der BH Urfahr-Umgebung über den Rechnungsabschluss 2021 wird 
dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

8. Die Prüfberichte des Gemeindeprüfungsausschusses werden dem Gemeinderat zur 
Kenntnis gebracht. Der Prüfungsausschuss befasstes sich in den letzten beiden 
Sitzungen mit den Steigerungen bei den Heizkosten bei Gemeindegebäuden und der 
Kostensteigerung bei der Bauhofgebarung. 

9. Die Hebesätze für 2023 wurden wie folgt beschlossen: 
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche  
Betriebe (A) mit  500 v.H. des Steuermessbetrages 
Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages 
Kommunalsteuer mit 3 v.H. des Steuermessbetrages 
Hundeabgabe mit  € 50,00 für den 1. Hund und für jeden weiteren Hund 
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€ 20,00 für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes 
notwendig sind, je Hund  
 

Kanalanschlussgebühr: Mindestanschlussgebühr € 3.901,00 darüber hinaus € 
26,00 je m² der Bemessungsgrundlage, exkl.USt. 
Kanalbenützungsgebühr mit Grundgebühr € 180,00, je m³ € 2,41 exkl.USt, 
 

Wasseranschlussgebühr: Mindestanschlussgebühr € 2.338,00, darüber hinaus € 
15,59 je m² der Bemessungsgrundlage, exkl.USt. 
Wasserbezugsgebühr mit Grundgebühr € 89,80, je m³ € 1,20 
 

Abfallabfuhrgebühr mit  € 05,30 /60 l To/Abfuhr inkl. Ust.  
€ 07,90 je 90 l To/Müllsack/je Abfuhr inkl. USt 
€ 10,50 je /120 l To/Abfuhr inkl. Ust.  
€ 96,60 je 1100 l Container/Abfuhr inkl. Ust. 
€ 00,0878 je Liter sonstiger Behälter/Abfuhr inkl.UST. 
€ 60,00 Grundgebühr inkl. USt. 
€ 04,00 je Rolle Bioabfallsäcke (26 Stück) inkl. USt. 
€ 03,50 je 23 l Biotonne/je Abfuhr inkl. USt.  
 

Freizeitwohnungspauschale/Gemeindezuschlag 
€ 108,00 für Wohnungen bis 50 m² 
€ 216,00 für Wohnungen über 50 m² 
 

Erhaltungsbeitrag 
€ 0,48 pro Quadratmeter für Abwasserentsorgungsanlage 
€ 0,22 pro Quadratmeter für Wasserversorgungsanlage 

10. Der Voranschlag 2023 und der Mittelfristigem Finanzplan 2023-2027 wurde vom 
Gemeinderat beschlossen. Im Voranschlag ergibt sich im Finanzierungshaushalt ein 
Überschuss von 22.100 Euro, welcher der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zugeführt 
werden kann. Die Auszahlungen betragen in Summe 2.268.200 Euro im Jahr 2023.  

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Leopold Eder 

Öffentliche Bekanntmachung durch 

Anschlag  

 

Angeschlagen am 22.12.2022 

Abgenommen am 09.01.2023 


